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Gemeinde Büttelborn
.

Bebauungsplan "Freiflächen-Photovoltaikanlage Sonnenhof" im Ortsteil
Worfelden
.

Für folgende Flurstücke:
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Nach der Prüfung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen
Satzungsbeschluss durch die Gemeindevertretung
gemäß § 10 (1) BauGB

Bekanntmachung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 3 (2) BauGB

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB mit Anschreiben

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 3 (1) BauGB durchgeführt

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß
§ 2 (1) BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB

P L A N V E R F A H R E N
Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes
gemäß § 2 (1) BauGB durch die Gemeindevertretung

Förmliche Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 (2) BauGB mit Anschreiben vom 01.08.2024

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes dieses Bebauungs-
planes mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung sowie die Einhaltung des
gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes unter
Beachtung der vorstehenden Verfahrensschritte werden bekundet.

R E C H T S G R U N D L A G E N
• Planzeichenverordnung (PlanZV)
• Baugesetzbuch (BauGB)
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
• Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)
• Baunutzungsverordnung (BauNVO)
• Hessische Gemeindeordnung (HGO)
• Hessische Bauordnung (HBO)

Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit durch Veröffentlichung
des Entwurfes des Bebauungsplanes mit Begründung gemäß
§ 3 (2) BauGB im Internet. Zusätzlich wurden die zu veröffentlich-
enden Unterlagen in diesem Zeitraum öffentlich ausgelegt

Bedingtes Baurecht gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB für eine Betriebszeit von 30 Jahren

Folgenutzung gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 BauGB nach Ablauf einer Betriebszeit von 30 Jahren
ART DER BAULICHEN NUTZUNG

LEGENDE
FESTSETZUNGEN AUF GRUNDLAGE DES BAUGB I.V.M. DER BAUNVO

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN

hier: Private Parkfläche

GRÜNFLÄCHEN
Private Grünflächen mit der Zweckbestimmung

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND WALD
Flächen für die Landwirtschaft

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Anpflanzen: Sträucher

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN
FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG

SONSTIGE PLANZEICHEN
Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans§ 9 Abs. 7 BauGB

Gebäude Bestand

NACHRICHTLICHE DARSTELLUNGEN UND KENNZEICHNUNGEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
i.V.m. § 23 BauNVO

Sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestimmung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
 i.V.m. § 11 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGBhier: Landwirtschaftlicher Weg und Anliegerverkehr
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung,L+A

VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

"Schwarzbrache und Blühstreifen"

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

SO
PV+ES

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung,

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere
bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder

§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGBbei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen
gegen Naturgewalten erforderlich sind, hier: Vernässungs-

"Freiflächen-Photovoltaikanlage und Energiespeicherung"

gefährdetes Gebiet

Höhenlinien Bestand (Grundlage: Digitale Geländemodell-
daten "DGM 1" des Hessischen Landesamtes für Boden-
management und Geoinformation vom 18.01.2024

96
95

Erhaltung: Sträucher § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Oberirdische Hauptversorgungsleitung, hier: 220/380kV-Höchst-
spannungsfreileitung Ried - Urberach, Bl. 4591 der Amprion
GmbH mit Schutzstreifen (39 m beidseitig) und Maststandorten

Textliche Festsetzungen sowie Kennzeichnungen, Hinweise und Emp-
fehlungen
Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen sind hinsichtlich ihres räumlichen Geltungsbereiches deckungs-
gleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Freiflächen-Photovoltaik-
anlage Sonnenhof" in Worfelden. Die zeichnerischen Festsetzungen (Planteil) werden durch diese textlichen
Festsetzungen ergänzt.

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch (BauGB) in
Verbindung mit (i.V.m.) der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

A.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 11 BauNVO)
A.1.1. Für die zeichnerisch entsprechend festgesetzten Flächen wird ein "Sonstiges Sondergebiet" (SO)

gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Freiflächen-Photovoltaikanlage und Energie-
speicherung" festgesetzt.

A.1.2. Im Sondergebiet "Freiflächen-Photovoltaikanlage und Energiespeicherung" sind ausschließlich Frei-
flächen-Photovoltaikanlagen (inklusive Agri-Photovoltaikanlagen) und Anlagen, die der Speicherung der
damit gewonnenen Energie dienen (z.B. Batteriespeicher), mit den diesbezüglich erforderlichen Anla-
genkomponenten (z.B. Solarmodule, Modul-Unterkonstruktionen, Transformatoren, Wechselrichter,
Schaltstationen, Speicherbatterien etc.), Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten zulässig.

A.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 BauNVO)
A.2.1. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 3,5 m über der Geländeoberfläche festgesetzt. Unterer

Bezugspunkt ist dabei die Geländehöhe in dem auf die Geländeoberfläche projizierten geometrischen
Zentrum (Schwerpunkt) des jeweiligen Modultisches bzw. der jeweiligen baulichen Anlagen. Mess-
technische Anlagen (z.B. Masten zur Montage von Sensoren) sowie sicherheitstechnische Einrichtun-
gen zur Fremdüberwachung der Anlage dürfen dieses Maß um bis zu 4,0 m überschreiten. Für bauliche
Anlagen im Zusammenhang mit der Einfriedung des Geländes gelten separate Höhenfestsetzungen
gemäß den textlichen Festsetzungen A.8 und B.1.

A.2.2. Für die Grundflächenzahl (GRZ) wird ein Höchstmaß von 0,75 festgesetzt. Die hierauf anzurechnenden
Grundflächen von Photovoltaikanlagen berechnen sich über die auf die Ebene projizierten Modul-
flächen.

A.2.3. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten
Anlagen nicht überschritten werden.

A.3. Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen (§ 9 Abs. 1
Nr. 2a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

A.3.1. Für die im Sondergebiet "Freiflächen-Photovoltaikanlage und Energiespeicherung" zulässigen Anlagen
wird das Maß der Tiefe der Abstandsflächen im Rahmen der zeichnerisch festgesetzten überbaubaren
Grundstücksflächen auf 0,00 m festgesetzt.

A.4. Zulässigkeit von Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO)
A.4.1. Geschlossene Garagen und offene Garagen (Carports) im Sinne der Garagenverordnung (GaV) sind

unzulässig.

A.5. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 10
BauGB)

A.5.1. Die zeichnerisch entsprechend festgesetzten Flächen sind von jeglichen baulichen Anlagen freizuhalten
und als private Grünflächen gemäß textlicher Festsetzung A.6.1 zu nutzen. Einfriedungen sind aus-
schließlich entlang der festgesetzten Sondergebietsflächen zulässig.

A.6. Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
A.6.1. Auf den zeichnerisch festgesetzten privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Schwarzbrache

und Blühstreifen", welche dem 10 m breiten Gewässerrandstreifen des Helgengrabens gemäß § 23
Abs. 1 Hessisches Wassergesetzes (HWG) entsprechen, ist eine Kombination von Schwarzbrache und
Blühstreifen herzustellen.
Einerseits sind dazu kleine Blühflächen/Blühstreifen zur Bienenweide zu entwickeln, dauerhaft zu
unterhalten und zu pflegen. Zu verwenden sind hierfür Saatgut-Mischungen für Blühflächen/Blühstrei-
fen, die eigens zur Förderung von Nutzinsekten, Bienen und Schmetterlingen angeboten und angelegt
werden (beispielsweise die Mischung "Nr. 08: Schmetterlings- und Wildbienensaum" der Rieger-
Hofmann GmbH in Blaufelden-Raboldshausen o.ä.). Im Rahmen der weiteren Flächenbewirtschaftung
ist auf den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie auf Beweidung zu verzichten. Blüh-
streifen erfordern eine sorgfältige Einsaat und Behandlung im ersten Jahr (ggf. Schröpfschnitte); ab
dem zweiten Jahr ist eine einmalige Mahd im Herbst oder besser noch im zeitigen Frühjahr zielführend.
Das Mahdgut ist abzufahren.
Andererseits sind Schwarzbracheflächen herzustellen und in einem 2-jährigen Rhythmus umzubrechen.
Hierbei soll jedes Jahr die Hälfte der Schwarzbracheflächen alternierend umgebrochen werden. Inner-
halb des Plangebietes sind Schwarzbracheflächen mit einer Gesamtfläche (Summe aller Einzelflächen)
von mindestens 5.000 m² herzustellen und dauerhaft zu unterhalten (siehe dazu auch Punkt 5 der
textlichen Festsetzung A.7.2).
(Hinweis: Das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern ist im Gewässerrandstreifen
gemäß § 38 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verboten.)

A.7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

A.7.1. Naturschutzfachliche und -rechtliche Maßnahmen:
Folgende naturschutzfachlich und -rechtlich relevanten Kompensations- sowie Vermeidungs- und
Minimierungsmaßnahmen sind zu beachten bzw. umzusetzen:
1. Verbot eines Bodenauftrags:

Ein Bodenauftrag ist unzulässig. Bei der Herstellung von Fundamenten etc. anfallender Aushub
kann an Ort und Stelle in Form von Mieten aufgesetzt werden. Im Zuge des Rückbaus der Frei-
flächen-Photovoltaikanlage ist dieser Boden zum Verfüllen der Fundamentgruben etc. zu nutzen.

2. Reduzierung der Bodenversiegelung:
Stellplätze und Zufahrten sind mit wasserdurchlässiger begrünter Oberfläche herzustellen (z.B.
Schotterrasen o.ä.).

3. Aufbringung von Baustoffen:
Baustoffe wie Kies oder Schotter sind in Baustelleneinrichtungsflächen so aufzubringen, dass sie
bei Rückbau der baulichen Anlagen ohne Beschädigung des darunterliegenden natürlichen Boden-
profils wieder entfernt werden können.

4. Versickerung von Niederschlagswasser:
Das auf befestigten Freiflächen sowie auf Dach- und Modulflächen anfallende Niederschlagswasser
ist dezentral über die belebte Bodenzone zu versickern.

5. Einfassende und strukturierende Heckenpflanzung:
In den Bereichen mit der zeichnerischen Festsetzung "Anpflanzen: Sträucher" sind mindestens
3,0 m breite, mindestens 2-reihige Hecken anzupflanzen, dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen.
Die Hecken sind mit einem maximalen Pflanzabstand von 1,5 x 1,0 m zu pflanzen. Ein Hecken-
schnitt auf 3,0 m Breite und 3,5 m Höhe ist zulässig. Im Übrigen sollen die Hecken freiwachsend
sein. In den Hecken sind notwendige Tür- und Toröffnungen zulässig.
Innerhalb der Sondergebiete "Freiflächen-Photovoltaikanlage und Energiespeicherung" sind min-
destens 3 % der Sondergebietsflächen mit Sträuchern als Hecken oder Gehölzinseln zu bepflanzen.
Die im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Hecken werden hierauf angerechnet.

6. Naturnahe Grünlandansaat mit extensiver Bewirtschaftung:
Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft sind unter den Solarmodulen sowie in den nicht von Solarmodulen überstande-
nen Flächen extensiv genutzte (Blüh-)Wiesen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten, soweit diese
Flächen nicht für betriebsbedingt erforderliche Anlagen (z.B. Transformatoren, Wechselrichter,
Schaltstationen, Speicherbatterien etc.), Nebenanlagen, Stellplätze oder Zufahrten benötigt werden
oder anderen Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen unterliegen (siehe Punkt 5 und Punkt 6 der
textlichen Festsetzung A.7.2). Stellflächen für Imker sind innerhalb dieser Wiesenflächen zulässig.
Für die Einsaat sind (Blüh-)Wiesenmischungen zu wählen, die eine hohe Bandbreite von sonnen-
liebenden bis schattenverträglichen und von trockenheitstoleranten bis feuchtigkeitsliebenden Wild-
arten beinhalten (beispielsweise die Wiesen-Saatgutmischung "Nr. 24: Mischung Solarpark" der
Rieger-Hofmann GmbH in Blaufelden-Raboldshausen o.ä.).
Pflege: Es ist eine extensive Pflege ohne Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln vorzu-
sehen. Auf eine Bewässerung der Wiesenflächen ist zu verzichten. Die begrünten Flächen sind ein
bis zwei Mal pro Jahr zu mähen. Das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen (Hinweis: Das
Mahdgut kann als Heu verfüttert werden). Alternativ kann temporär Schaf- und/oder Eselbeweidung
stattfinden. Ein daran anschließender Säuberungsschnitt wird empfohlen.

7. Schutz des Grundwassers:
Alle Metallbauteile, welche tiefer als 1,0 m in den Boden ragen, müssen aus unverzinktem Stahl,
Edelstahl oder Aluminium gefertigt sein. Verzinkte Stahlbauteile sind nur oberirdisch oder bis zu
einer Einbindetiefe von 1,0 m zulässig.

A.7.2. Artenschutzfachliche und -rechtliche Maßnahmen:
Folgende artenschutzfachlich und -rechtlich relevanten Maßnahmen sind zu beachten bzw. umzu-
setzen:
1. Umweltfachliche Bauüberwachung:

Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen Beratung und Unterstützung
bei der Umsetzung und Dokumentation der artenschutzrechtlich festgelegten Maßnahmen ist eine
fachlich qualifizierte Person aus dem Fachbereich Biologie/Ökologie oder vergleichbarer Fachrich-
tungen als Umweltfachliche Bauüberwachung einzusetzen. Die Umweltfachliche Bauüberwachung
ist daher frühzeitig über alle Maßnahmen in Kenntnis zu setzen.
Die wesentlichen Aufgaben der Umweltfachlichen Bauüberwachung sind:
· Einweisung der Bauarbeitenden vor Ort bezüglich potenzieller artenschutzrechtlicher Konflikte
· Kontrolle der Umsetzung und Funktionalität aller Maßnahmen
· Kontrolle der Regelungen zur Baufeldfreimachung (siehe nachfolgenden Punkt 2)
· Kontrolle der Reptilienschutzzäune (siehe nachfolgenden Punkt 3)
· Fachgerechte Behandlung der Knoblauchkröte

2. Regelungen zur Baufeldfreimachung:
Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brut-
zeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar erfolgen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende
Tätigkeiten des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung sowie bei
der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. Das Abschieben der Vegetationsdecke und die
Baustellenvorbereitung ist nach Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises
Groß-Gerau ggf. auch in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September möglich, sofern die entspre-
chend beanspruchten Flächen unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch die Umweltfachliche
Bauüberwachung (siehe vorstehenden Punkt 1) auf das Vorhandensein von Nestern überprüft
werden (Baufeldkontrolle). Wenn keine Nester angetroffen werden, können die Arbeiten ggf. unmit-
telbar durchgeführt werden. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde (was auch den begin-
nenden Nestbau miteinschließt), sind die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um
danach unmittelbar die Arbeiten durchzuführen. Nach Beginn der Baumaßnahmen ist auf eine
durchgehende Bautätigkeit innerhalb der Vorhabenfläche zu achten.

3. Reptilienschutzzäune:
Beidseitig der Bahngleise und entlang der zu erhaltenden Feldhecke sind fachgerechte Reptilien-
schutzzäune aus glattem Material zwischen jeweiligem Eingriffs-/Baubereich und Gleis- bzw. Ge-
hölzbereich zu stellen. Der genaue Verlauf der Reptilienschutzzäune ist durch die Umweltfachliche
Bauüberwachung (siehe vorstehenden Punkt 1) vor Ort festzulegen. Die Schutzzäune müssen
mindestens 50 cm hoch sein und mindestens 20 cm in den Boden eingegraben werden. Die Repti-
lienschutzzäune sind vor Baubeginn zu stellen. Die Halterungen des Zauns sind auf der Außenseite
anzubringen. Hierfür können glatte Moniereisen oder Holzpflöcke verwendet werden, die zur Stabili-
tät mindestens zu 1/3 tief in den Boden gesetzt werden (ca. 15 cm). Die Reptilienschutzzäune
dürfen nicht während der Überwinterung der Reptilien gestellt werden. Sollte durch die Umweltfach-
liche Bauüberwachung jedoch sichergestellt werden, dass ein Vorkommen von überwinternden
Reptilien in bestimmten Bereichen ausgeschlossen werden kann, ist nach Absprache mit der
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Groß-Gerau ggf. ein Stellen der Reptilienschutz-
zäune auch außerhalb der Aktivitätsphase möglich.

4. Sicherung von Austauschfunktionen:
Bei Zäunen ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von mindestens 15 cm einzuhal-
ten. Die Errichtung von Mauersockeln ist unzulässig.

5. Magerrasenflächen mit Schwarzbrachestreifen für Offenlandarten:
Innerhalb der Sondergebietsflächen südwestlich des Sonnenhofes (Flurstücke Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38
und Nr. 39) ist auf einer Teilfläche von mindestens 5,0 ha die Aufstellrichtung der Photovoltaikmo-
dule mit einer Ausrichtung nach Osten und Westen vorzunehmen. Die entsprechenden Modulreihen
sind analog einer Satteldachform am "First" mit einem Abstand von maximal 1,0 m aneinander zu
stellen. Zwischen diesen Doppelreihen von Solarmodulen ist ein Abstand zur nächsten Doppelreihe
von 4,0 m bis 5,0 m einzuhalten, innerhalb dessen keine baulichen Anlagen zulässig sind. Diese
Zwischenflächen sind als Magerrasenflächen zu entwickeln (beispielsweise durch Einsaat des
Spezial-Saatguts "Griesheimer Mischung" o.ä.). Im Bereich dieser Magerrasenflächen sind
Schwarzbrachestreifen herzustellen und in einem 2-jährigen Rhythmus umzubrechen. Hierbei soll
jedes Jahr die Hälfte der Schwarzbracheflächen alternierend umgebrochen werden. Die im Übrigen
herzustellenden Magerrasenflächen sind extensiv zu bewirtschaften (Beweidung oder Mahd). Anfal-
lendes Mahdgut ist zu entfernen. Innerhalb des Plangebietes sind Schwarzbracheflächen mit einer
Gesamtfläche (Summe aller Einzelflächen) von mindestens 5.000 m² herzustellen und dauerhaft zu
unterhalten (siehe dazu auch die textliche Festsetzung A.6.1).

6. Arten- und blütenreiche Feld- und Wegesäume für Insekten:
Entlang der zeichnerisch festgesetzten "Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier:
Landwirtschaftlicher Weg und Anliegerverkehr" sind arten- und blütenreiche Feld- und Wegesäume
mit einer Gesamtfläche (Summe aller Einzelflächen) von mindestens 10.000 m² herzustellen und
dauerhaft zu unterhalten.
Hierfür sind artenreiche, standortgeeignete Saatgut-Mischungen mit hohem Kräuteranteil (z.B. 50 %
Kräuter und 50 % Gräser) aus regionaler Herkunft zu verwenden; der Kräuteranteil kann auch
deutlich höher sein. Auch für diese linearen Strukturen ist eine Mischung wie beispielsweise "Nr. 08:
Schmetterlings- und Wildbienensaum" der Rieger-Hofmann GmbH in Blaufelden-Raboldshausen
o.ä. sehr gut geeignet, die außer vielen (Mager-)Wiesenarten auch blütenbunte robuste Arten der
Wegränder enthält (Natternkopf, Königskerzen, Färberesede, Rainfarn etc.).
Pflege: Im Rahmen der weiteren Flächenbewirtschaftung ist auf den Einsatz von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln sowie auf Beweidung zu verzichten. Blühstreifen erfordern eine sorgfältige Einsaat

und Behandlung im ersten Jahr (ggf. Schröpfschnitte); ab dem zweiten Jahr ist eine einmalige Mahd
im Herbst oder besser noch im zeitigen Frühjahr zielführend. Das Mahdgut ist abzufahren.

A.8. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung von
schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

A.8.1. Die Hecken nördlich und südlich der zwischen den Teilgeltungsbereichen 1 und 2 verlaufenden Bahn-
strecke sind entlang der Bahngleise als Sichtschutzhecken anzupflanzen. In diesen Bereichen sind auf
der Außenseite der Einfriedungen mindestens einreihige Hainbuchenhecken anzupflanzen. Der Ab-
stand (Mitte Stamm) zum angrenzenden landwirtschaftlichen Weg muss mindestens 1,5 m betragen.
Ein Heckenschnitt auf 2,0 m Breite und 4,0 m Höhe über Gelände ist zulässig.

A.8.2. Bei den gemäß der textlichen Festsetzung A.8.1 zu pflanzenden Sichtschutzhecken sind mindestens
2 x verpflanzte Hainbuchen mit einer Höhe von mindestens 100 cm zu verwenden.

A.8.3. Entlang der unter Punkt A.8.1 festgesetzten Sichtschutzhecken ist an der Einfriedung ergänzend zur
Heckenpflanzung ein 4,0 m hoher Sichtschutz aus Schilfmatten oder Textilgewebe mit maximal 30 %
Transmission anzubringen. Dieser Sichtschutz ist nicht erforderlich, wenn aufgrund des Aufstellwinkels
der Photovoltaik-Modulreihen eine Blendwirkung nachweislich (Gutachten) ausgeschlossen werden
kann.

A.8.4. Im Bereich des Sichtschutzes kann die Einfriedung auf eine Höhe von 4,0 m über Gelände erhöht
werden.

A.8.5. Im Rahmen der Bauvorlagen ist ein gutachterlicher Nachweis der Blendfreiheit im Bereich der Bahn-
strecke beizufügen. Jegliche Blendwirkung des Bahnverkehrs ist durch eine geeignete Anordnung der
Modulreihen der Photovoltaikanlage oder blendfreie Module auszuschließen, sofern die festgesetzten
Sichtschutzhecken in Verbindung mit den Sichtschutzzäunen zur Vermeidung der Blendwirkung nicht
ausreichen sollten.

A.8.6. Die zeichnerisch festgesetzten Heckenanpflanzungen um den Sonnenhof sind in gleicher Weise herzu-
stellen. Als Ausnahme kann hier auf den Sichtschutz durch Schilfmatten oder Textilgewebe verzichtet
werden, sofern am Sonnenhof passive Sichtschutzeinrichtungen (z.B. Rollos oder Jalousien) ange-
bracht werden oder der gutachterliche Nachweis erbracht wird, dass eine Beeinträchtigung durch Blen-
dung im Bereich des Sonnenhofes nicht stattfindet.

A.9. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a
BauGB)

A.9.1. Bei allen im Bebauungsplan festgesetzten Anpflanzungen bzw. bei der Nachpflanzung abgestorbener
oder abgängiger Gehölze sind ausschließlich standortgerechte und heimische Gehölzarten (siehe Listen
empfohlener Gehölzarten unter Punkt D.7) mit folgenden Mindestpflanzqualitäten zu verwenden, sofern
an anderer Stelle keine abweichenden Pflanzqualitäten festgesetzt werden:
· Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 14-16 cm Stammumfang
· Heister, 2 x verpflanzt, mit Ballen, 150-175 cm
· Sträucher, 2 x verpflanzt, 4 Triebe, 60-100 cm

A.9.2. Das Anpflanzen von Nadelgehölzen und Hybridpappeln ist unzulässig.
A.9.3. Entlang der Nordgrenze der überbaubaren Grundstücksflächen auf den Flurstücken Nr. 26, Nr. 27,

Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30/3 und Nr. 31 im Teilgeltungsbereich 2 sind mindestens 30 trockenheitsresistente
Obstbäume anzupflanzen.

A.10. Zulässigkeit von baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen für einen bestimmten
Zeitraum sowie Folgenutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 BauGB)

A.10.1. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird festgesetzt, dass die Zulässigkeit von Freiflächen-Photo-
voltaikanlagen (inklusive Agri-Photovoltaikanlagen) und Anlagen, die der Speicherung der damit gewon-
nenen Energie dienen (z.B. Batteriespeicher), mit den diesbezüglich erforderlichen Anlagenkomponen-
ten (z.B. Solarmodule, Modul-Unterkonstruktionen, Transformatoren, Wechselrichter, Schaltstationen,
Speicherbatterien etc.), Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten auf den als "Sonstiges Sonder-
gebiet" mit der Zweckbestimmung "Freiflächen-Photovoltaikanlage und Energiespeicherung" festgesetz-
ten Flächen auf einen Zeitraum von 30 Jahren ab dem Tag der Inbetriebnahme der Anlage beschränkt
ist. Alle im Rahmen des Vorhabens errichteten baulichen Anlagen sind innerhalb einer Frist von
12 Monaten ab Ablauf der 30 Jahre wieder vollständig abzubauen und die Flächen sind bis dahin für
eine landwirtschaftliche Folgenutzung wiederherzustellen.

A.10.2. Mit Ablauf des vorgenannten Zeitraumes werden anstelle der bisherigen Sondergebietsflächen "Flächen
für die Landwirtschaft" gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB als Folgenutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 2 BauGB)
festgesetzt. Die privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Schwarzbrache und Blühstreifen"
gemäß der textlichen Festsetzung A.6.1, die gemäß Punkt 5 der textlichen Festsetzung A.7.1 gepflanz-
ten Hecken sowie die nach der textlichen Festsetzung A.9.3 angepflanzten Obstbäume sind weiterhin
nach den jeweils vorgegebenen Maßnahmen dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen.

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) nach § 91
Hessischer Bauordnung (HBO) i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

B.1. Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO)
B.1.1. Es sind nur offene Einfriedungen bis zu einer maximalen Höhe von 2,5 m in Form von Holz-, Metall-

oder Maschendrahtzäunen zulässig (Punkt 4 der textlichen Festsetzung A.7.2 ist hierbei zu beachten).
Die Errichtung von Zäunen mit Übersteigschutz ist dabei zulässig. Das Einweben von Kunststoffbändern
in Stabgitterzäunen ist unzulässig. Außer Zäunen sowie in Ergänzung zu diesen sind auch Hecken als
Einfriedung zulässig. Im Bereich der Sichtschutzhecke beidseits entlang der Bahnstrecke ist ein Sicht-
schutzzaun bis 4,0 m über Gelände zulässig, der bahnseitig durch die Sichtschutzhecke zu verdecken
ist (siehe textliche Festsetzung A.8).

B.1.2. Zäune müssen von Grundstücksgrenzen angrenzender Landwirtschaftsflächen oder Wirtschaftswege
mindestens 0,5 m zurückbleiben. Im Bereich von Hecken zur Einfriedung ist der Zaun an der Innenseite
der Hecke zu errichten.

B.1.3. Gehölzanpflanzungen entlang von Grundstücksgrenzen angrenzender Landwirtschaftsflächen oder
Wirtschaftswege müssen den doppelten Grenzabstand im Sinne des Hessischen Nachbarrechts-
gesetzes (NachbG HE) einhalten.

C. Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 BauGB

C.1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwir-
kungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Natur-
gewalten erforderlich sind, hier: Vernässungsgefahr (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

C.1.1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aufgrund oberflächennaher und schwankender Grund-
wasserstände gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als vernässungsgefährdete Fläche gekennzeichnet.

C.1.2. Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des "Grundwasserbewirtschaftungs-
planes Hessisches Ried" (festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und veröffentlicht im Staatsanzeiger
für das Land Hessen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung veröffentlicht im StAnz. 31/2006 S. 1704),
dessen Vorgaben zu beachten sind. Während der Ausarbeitung dieser Verwaltungsvorschrift in den
1990er-Jahren lagen niedrige Grundwasserstände vor, weshalb mit dem Grundwasserbewirtschaf-
tungsplan auch die teilweise großflächige Anhebung der Grundwasserstände beabsichtigt wurde.
Seither haben sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine Erhöhung der Grundwasserstände ist
jedoch weiterhin möglich, die im Rahmen einer künftigen Bebauung bei der endgültigen Bauausführung
zu beachten sind. Im Plangebiet muss aber nicht nur mit hohen, sondern auch mit stark schwankenden
Grundwasserständen und damit auch mit Setzungen und Schrumpfungen des Untergrundes gerechnet
werden. Derzeit kann ein Grundwasserflurabstand von 2-4 m angenommen werden (Quelle: Hydrologi-
sches Kartenwerk "Hessische Rhein- und Mainebene - Grundwasserflurabstand im Oktober 2015" des
Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), Wiesbaden; Planstand vom
Februar 2016). Maßgeblich sind dabei jeweils die langjährigen Messstellenaufzeichnungen des Landes-
grundwasserdienstes und speziell die Richtwerte der Referenzmessstellen des Grundwasserbewirt-
schaftungsplanes zu berücksichtigen. Für die ca. 800 m nordwestlich des Teilgeltungsbereiches 1
gelegene Referenzmessstelle 527182-307 im Bereich der Querung der Landesstraße L 3094 zwischen
Klein-Gerau und Worfelden über den Mühlbach wird im Grundwasserbewirtschaftungsplan ein Richtwert
von 92,2 Meter über Normalnull (müNN) ausgewiesen. Demzufolge ist in einigen Planungsgebieten ggf.
mit Nutzungseinschränkungen oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen gegen
Vernässung) zu rechnen. Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits vernässtes
oder vernässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernässung
trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädigung verlangen.

C.1.3. Es wird daher empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen im
Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände durchführen zu lassen.

D. Hinweise und Empfehlungen

D.1. Brandschutz und Rettungswege
D.1.1. Die Frage des erforderlichen Brandschutzes ist im Zuge der Vorhabenplanung mit dem vorbeugenden

Brandschutz und der örtlichen Feuerwehr abzustimmen. In diesem Zusammenhang wird darauf hinge-
wiesen, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen nur eine sehr geringe Brandlast haben und nicht zu
vergleichen sind mit Aufdachanlagen, bei denen die Trägerkonstruktion (Hausdach) oft aus brenn-
baren Materialien besteht. Freiflächen-Photovoltaikanlagen bestehen in der Regel aus nichtbrennbaren
Gestellen, den Solarpaneelen und Kabelverbindungen. Der Nachweis einer ausreichenden Löschwas-
serversorgung in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt W 405 (Regelwerk "Bereitstellung von Lösch-
wasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung" des Deutschen Vereins des Gas- und Wasser-
faches e.V.) erscheint daher entbehrlich.

D.1.2. Es wird darauf hingewiesen, dass Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflächen und Bewe-
gungsflächen gemäß Anhang HE 1 (Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr) der Hessischen
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) so zu befestigen sind, dass sie von
Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t
befahren werden können. Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muss mindestens 3 m betragen.
Diese Werte entsprechen auch den Vorgaben der DIN 14090 (Flächen für die Feuerwehr auf Grund-
stücken), die im Rahmen der Vorhabenplanung ebenfalls zu beachten ist. Die Vorhabenplanung ist
daher so auszulegen, dass sowohl die Zufahrt zum Vorhabengelände als auch die Umfahrungsmöglich-
keit der Photovoltaikanlage innerhalb der Einfriedung die Maßgaben der DIN 14090 berücksichtigt. Ggf.
kann für die gewaltlose Zugänglichkeit der Anlage, in Absprache mit der örtlichen Feuerwehr, ein Feuer-
wehr-Schlüsseldepot Typ 1 am Zufahrtstor vorgesehen werden.

D.1.3. Der Feuerwehrplan ist von der Bauherrschaft bzw. dem beauftragten Anlagenhersteller entsprechend
der gewählten Bauausführung zu erstellen, mit der Feuerwehr abzustimmen und dem Bauamt zur Ab-
nahme vorzulegen.

D.2. Denkmalschutz
D.2.1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes besteht ein konkreter Verdacht auf ein Vorhandensein von

Bodendenkmälern (Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 2 Hessisches Denkmalschutzgesetz - HDSchG).
Zudem können sich dort Kleindenkmäler wie z.B. Flursteine o.ä. befinden, die bisher nicht in der Denk-
maltopografie Hessens erfasst sind. Entsprechende Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 HDSchG sind an
Ort und Stelle zu erhalten. Die Errichtung der Photovoltaikanlage erfordert vor diesem Hintergrund eine
denkmalrechtliche Genehmigung nach § 18 Abs. 1 HDSchG, die in das bauaufsichtliche Verfahren für
die Photovoltaikanlage inkludiert sein kann.

D.2.2. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, wie Mauern, Steinsetzun-
gen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste), entdeckt
werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich der hessenARCHÄOLOGIE (Archäologi-
sche Abteilung des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde
des Landkreises Groß-Gerau anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer
Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren
für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 Abs. 3 Satz 1 HDSchG).

D.3. Pflanzabstände
D.3.1. Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind ausreichende

Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser Anlagen vorgenommen
werden können. Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu
beachten, dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) und Merkblatt
DWA-M 162 (Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle) einen Mindestabstand zu den Ver- und Ent-
sorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind die Leitungen gegen
Wurzeleinwirkungen zu sichern oder die Standorte der Bäume dementsprechend zu verschieben.
Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von Betriebsmitteln sind deshalb vorher mit den entsprechenden
Ver- und Entsorgungsunternehmen abzustimmen. Bei der Neuverlegung von Ver- oder Entsorgungs-
leitungen durch Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen im Bereich bestehender Bäume sind die erforderli-
chen Schutzmaßnahmen durch die Ver- bzw. Entsorgungsträger zu errichten.

D.4. Leitungsbestand
D.4.1. Im Bereich der Straßenverkehrsflächen östlich des Plangebietes (Griesheimer Straße bzw. Geleit-

straße) befindet sich ein Lichtwellenleiter der Lumen Technologies Germany GmbH. Arbeiten im
Bereich des Schutzstreifens dieser Leitung müssen der Lumen Technologies Germany GmbH spätes-
tens 5 Arbeitstage vor Baubeginn schriftlich oder telefonisch angezeigt werden.

D.5. Baugrund und Bodenschutz
D.5.1. Es wird darauf hingewiesen, dass von der Gemeinde Büttelborn keine Baugrunderkundung durchge-

führt wurde. Je nach Erfordernis durch die bauliche Anlage wird daher empfohlen, vor Planungs- bzw.
Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 4020 (Geotechnische Untersuchun-
gen für bautechnische Zwecke - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-2) bzw. DIN EN 1997 (Ent-
wurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik) im Hinblick auf die Gründungssituation und die
Grundwasserstände durch ein Ingenieurbüro durchführen zu lassen.

D.5.2. Aus der Altflächendatei "ALTIS" des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG) erge-
ben sich für die beiden Teilgeltungsbereiche 1 und 2 keine Hinweise auf das Vorhandensein von Alt-
flächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädlichen Bodenveränderungen und/oder Grundwasserschä-
den. Auch der Gemeinde Büttelborn liegen keine entsprechenden Informationen vor. Bei allen Baumaß-
nahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist dennoch auf organoleptische Auffälligkeiten (z.B.
ungewöhnliche Farbe, Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den
Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der zuständigen Be-
hörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat
IV/Da 41.5 - Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist dann ein Fachgutachter in Altlastenfragen
hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen.

D.5.3. Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung und zum
Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder Vergeudung vorzusehen.
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. Die

einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Regelwerke und Richtlinien sind zu beachten.
D.5.4. Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte eine Minimierung der Bau-

stellenfläche angestrebt werden.
D.5.5. Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach-feuchtem Boden und bei niederschlagsfreier Wit-

terung erfolgen. Die DIN 19731 und DIN 18915 geben Anhaltspunkte, wann Böden für die Umlagerung
geeignet sind. Sie legen auch fest, dass der Feuchtezustand des Bodens bei den Bauarbeiten zu be-
achten ist. Nach nassen Witterungsperioden müssen die Böden ausreichend abgetrocknet sein (Roll-
test).

D.5.6. Das bei der Maßnahme anfallende und zu verwertende Bodenmaterial ist nach verschiedenen Boden-
arten getrennt in Bodenmieten zu lagern. Ein Verdichten des Materials ist grundsätzlich zu verhindern.
Eine Lagerhöhe von über 2 m ist deshalb zu vermeiden. Wassergesättigte/nasse Böden sind nicht in
Mieten zu lagern. Als Bereitstellungsfläche ausgeschlossen sind Böden, die die natürlichen Bodenfunk-
tionen wie hohe Bodenfruchtbarkeit, hohes Wasserspeichervermögen sowie die Archivfunktion (§ 2
Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BBodSchG) in besonderem Maße erfüllen.

D.5.7. Das Auf- oder Einbringen des zu verwertenden Bodenmaterials ist in schonender Weise auszuführen
(Fahrzeuge mit Niederdruckreifen, Kettenfahrzeuge mit Breitbandlaufwerk) und die vorhandenen natür-
lichen Bodenfunktionen sind so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

D.5.8. Die Gefahr einer Bodenkontamination durch Photovoltaikanlagen mit Blei oder Cadmium wird nach der-
zeitigem Kenntnisstand bei intakten Solarmodulen bauartbedingt als sehr gering eingestuft. Sind Halb-
leiterschicht, Kontakte oder Verlötungen aufgrund von Beschädigungen der Module der Witterung aus-
gesetzt, sollten diese jedoch aus Gründen des vorsorgenden Bodenschutzes nicht längere Zeit auf der
Anlagenfläche verbleiben. Mögliche Schadstoffeinträge durch beschädigte Module sind zu melden.

D.5.9. Im Falle einer Reinigung der Module muss bei der Wahl des Reinigungsmittels eine Gefährdung des
Bodenlebens und des Grundwassers ausgeschlossen werden. Synthetische Reinigungsmittel sollen
nicht eingesetzt werden.

D.5.10. Der Einsatz von Dünger sowie Herbizid- und Pflanzenschutzmitteln ist nur bei Agri-Photovoltaikanlagen
nach GAPDZV 2022 zulässig.

D.5.11. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Bodenfunktionen durch Rekultivierung verdichteter Bereiche
fachgerecht wiederherzustellen.

D.6. Grund- und Oberflächenwasser
D.6.1. Sofern für das Vorhaben eine Grundwasserhaltung erforderlich wird oder durch die Tiefbauarbeiten ein

Aufstauen, Absenken und Umleiten des Grundwassers bewirkt wird, ist hierfür ggf. eine wasserrecht-
liche Erlaubnis durch die zuständige Wasserbehörde erforderlich.

D.6.2. Sofern im Rahmen des Planvollzuges Grundwasser unbeabsichtigt erschlossen wird, ist dies der zu-
ständigen Behörde gemäß § 49 Abs. 2 WHG unverzüglich anzuzeigen.

D.6.3. Östlich des Plangebietes verläuft das Oberflächengewässer "Helgengraben" (Flurstück Nr. 77). Der Hel-
gengraben ist ein Gewässer, in das eine Mischwassereinleitung erfolgt und das in dem in Rede stehen-
den Bereich nur temporär Wasser führt.

D.6.4. Es wird auf die Verbote des § 38 Abs. 4 WHG hingewiesen, wonach u.a. das Entfernen von standort-
gerechten Bäumen und Sträuchern in den Gewässerrandstreifen verboten ist.

D.7. Auswahllisten standortgerechter und heimischer Gehölzarten
D.7.1. Für die Anpflanzung standortgerechter und heimischer Gehölze (siehe textliche Festsetzung A.9.1) wer-

den insbesondere nachfolgend aufgelistete Arten empfohlen, die in begrenztem Umfang auch Zucht-
formen heimischer Arten einschließen. Die Auswahl an heimischen Rankpflanzen ist naturgemäß sehr
begrenzt, weshalb zur Erhöhung der Vielfalt hier auch nicht heimische Arten aufgeführt sind. Gehölze
zur besonderen Unterstützung der Hummel- und Bienenweide (sehr gutes Nektar- und/oder Pollen-
angebot) sind hierbei mit "*" gekennzeichnet.

D.7.2. Laubbäume:
Acer campestre* (Feldahorn), Acer pseudoplatanus* (Bergahorn), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Betula
pendula (Weiß-/Sandbirke), Carpinus betulus (Hainbuche), Castanea sativa* (Edelkastanie), Fagus syl-
vatica (Rotbuche), Fraxinus excelsior (Esche), Juglans regia (Walnuss), Morus alba* (Weiße Maulbee-
re), Morus nigra* (Schwarze Maulbeere), Prunus avium* (Vogelkirsche), Prunus domestica* (Pflaume),
Prunus padus* (Traubenkirsche), Quercus petraea (Traubeneiche), Quercus robur (Stieleiche), Salix
alba* (Silberweide), Salix caprea* (Salweide), Salix fragilis* (Bruchweide), Sorbus aria* (Mehlbeere),
Sorbus aucuparia* (Eberesche/Vogelbeere), Sorbus intermedia* (Schwedische Mehlbeere), Sorbus tor-
minalis (Elsbeere), Tilia cordata* (Winterlinde), Tilia platyphyllos* (Sommerlinde), Ulmus laevis (Flatter-
ulme), Ulmus minor (Feldulme).
Zudem Wildobstsorten* (Wildapfel, Wildbirne, Vogelkirsche, Speierling) und weitere Kulturobstbäume*
in Arten und Sorten (z.B. Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge, Mirabelle, Reneklode etc.), insbesondere
hessische Lokalsorten (z.B. Spitzrabau, Metzrenette, Gestreifter Matapfel, Ausbacher Roter, Kloppen-
heimer Streifling, Gacksapfel, Ditzels Rosenapfel, Körler Edelapfel, Heuchelheimer Schneeapfel etc.).

D.7.3. Sträucher/Hecken:
Acer campestre* (Feldahorn), Berberis vulgaris* (Gewöhnliche Berberitze), Carpinus betulus (Hainbu-
che), Cornus mas* (Kornelkirsche), Cornus sanguinea* (Hartriegel), Corylus avellana (Haselnuss),
Crataegus laevigata* (Rotdorn), Crataegus monogyna* (Eingriffeliger Weißdorn), Cytisus scoparius*
(Besenginster), Euonymus europaea* (Pfaffenhütchen), Hippophae rhamnoides* (Sanddorn), Ligustrum
vulgare* (Liguster), Lonicera xylosteum* (Heckenkirsche), Prunus padus* (Traubenkirsche), Prunus
spinosa* (Schlehe), Rhamnus cathartica* (Kreuzdorn), Rhamnus frangula* (Faulbaum), Rosa canina*
(Hundsrose), Rosa rubiginosa* (Weinrose), Salix purpurea* (Purpurweide), Salix viminalis* (Korbweide),
diverse weitere Salix*-Arten (Weidenarten) für die Frühtracht, Sambucus nigra* (Schwarzer Holunder),
Sambucus racemosa* (Trauben-Holunder), Taxus baccata (Eibe), Viburnum lantana* (Wolliger Schnee-
ball), Viburnum opulus* (Gewöhnlicher Schneeball).

D.7.4. Kletter- und Rankpflanzen:
Aristolochia clematis (Osterluzei), Clematis vitalba* (Gemeine Waldrebe), Clematis i.S. (Waldreben in
Sorten), Hedera helix* (Efeu), Lonicera caprifolium* (Geißblatt/Jelängerjelieber).

D.8. Artenschutz (Flora und Fauna)
D.8.1. Es obliegt der Bauherrschaft bzw. den Grundstücksnutzenden, für die Vermeidung artenschutzrechtli-

cher Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zukünftige Ansiedlung von Arten).
Es wird in diesem Zusammenhang empfohlen, schon in der Planungsphase, d.h. noch vor der Durch-
führung von Baumaßnahmen eine fachlich qualifizierte Person hinzuzuziehen.

D.8.2. Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder Sanierungs-
arbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 BNatSchG) geregelten Verbote
zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für alle europäisch geschützten Arten gelten
(z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten und die Zauneidechse). Nach § 44 Abs. 1
BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu
stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhand-
lungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften (z.Zt. §§ 69, 71 und 71a BNatSchG). Die artenschutz-
rechtlichen Verbote gelten unabhängig davon, ob die bauliche Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist
oder nicht.

D.8.3. Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen auch im Rahmen
bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können.

D.8.4. Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr Bauvorha-
ben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder Winter gestellt oder es
finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, entbindet dies die Bauherrschaft nicht
von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer erneut zu überprüfen, ob geschützte
Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten. Eine örtliche Absuche durch eine fachlich qualifi-
zierte Person wird daher empfohlen.

D.8.5. Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraussichtlich keine
Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich. Sofern dies aufgrund aktu-
eller Beobachtungen während der Bauausführung doch der Fall sein sollte, wäre eine entsprechende
Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Groß-Gerau zu beantragen.

D.8.6. Auf die Beachtung der DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflan-
zenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) wird hingewiesen.

D.8.7. Es wird darauf hingewiesen, dass Gehölze und Saatgut für die Begrünung von Ausgleichsflächen aus
regionaler Herkunft stammen müssen (§ 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG).

D.9. Belange des Kampfmittelräumdienstes
D.9.1. Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich

das Plangebiet im Bereich von ehemaligen Flak-Stellungen befindet. Vom Vorhandensein von Kampf-
mitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden. Eine systematische Überprüfung
(Sondieren auf Kampfmittel) ist daher vor Beginn der geplanten Bauarbeiten und Baugrunduntersu-
chungen auf allen Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen statt-
finden.

D.9.2. Soweit im Zuge von Bauarbeiten noch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte,
ist der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt unverzüglich
zu verständigen.

D.10. Belange der Bahn
D.10.1. Immissionen bzw. Emissionen:

Das Plangebiet befindet sich nördlich (Teilgeltungsbereich 1) und südlich (Teilgeltungsbereich 2) der
Eisenbahnstrecke von Mainz über Darmstadt nach Aschaffenburg (Rhein-Main-Bahn). Aufgrund der
Nähe zur Bahnlinie ist mit Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. Bremsabrieb) sowie
durch Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. Rückstände vom Schienenschleifen) zu rechnen. Eventuelle
Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit der Photovoltaikanlage, die z.B. aufgrund von Verschattun-
gen durch den Bahnbetrieb bzw. den Bahndamm entstehen, sind zu berücksichtigen.
Es ist zudem zu beachten, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen Emis-
sionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube,
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.) entstehen, die zu Immissionen an benach-
barter Bebauung führen können. In unmittelbarer Nähe der elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstrom-
leitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen
auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt der Bauherrschaft, für entspre-
chende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissio-
nen sind erforderlichenfalls von der Bauherrschaft auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen
vorzusehen bzw. vorzunehmen.

D.10.2. Abstimmungsbedarf von Baumaßnahmen:
Alle Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke Mainz - Aschaffenburg müssen mit der DB InfraGO AG
abgestimmt werden. Die Anträge auf Baugenehmigung für den Planbereich sind der DB InfraGO AG
zur Stellungnahme vorzulegen. Sollten Bauanträge im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren ge-
prüft werden, muss eine Abstimmung mit der DB InfraGO AG erfolgen.
Einzureichen sind hierbei folgende prüfbare Unterlagen mit Bahnbezug:
· Darstellung im Lageplan
· Querschnitte mit Bahnbezug (Lage, Höhe, Gleisachse, Grenze)
· Ggf. statische Berechnung (vom Eisenbahn-Bundesamt geprüft)

D.10.3. Sicherheitsabstände:
Bei Planungs- und Bauvorhaben in räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum Schutz der
Baumaßnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Sicherheitsabständen
zwingend vorgeschrieben.
Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Oberleitungsanlage der Bahn. Es wird ausdrück
lich auf die Gefahren durch die 15.000V-Spannung der Oberleitung und die hiergegen einzuhaltenden
einschlägigen Bestimmungen hingewiesen. Bei allen Arbeiten und festen Bauteilen in der Nähe unter
Spannung stehender, der Berührung zugänglicher Teile der Oberleitung ist von diesen Teilen auf Bau-
geräte, Kräne, Gerüste und andere Baubehelfe, Werkzeuge und Werkstücke nach allen Richtungen ein
Sicherheitsabstand von 4,00 m einzuhalten (DIN EN 50122-1 VDE 0115-3). Der Mindestabstand von
Bauwerken zu den bahneigenen 15/20kV-Speiseleitungen und zu Oberleitungsmastfundamenten muss
jeweils 5,00 m betragen.
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnbetriebsanlagen, insbesondere der Gleise sowie
der Oberleitungen und Oberleitungsanlagen, ist stets zu gewährleisten.
Während der Bauarbeiten ist der Gleisbereich (Regellichtraum einschließlich Gefahrenbereich) im Ab-
stand von 6,00 m zur Gleisachse immer freizuhalten. Wenn Sicherheitsabstände zu Bahnbetriebsanla-
gen unterschritten werden müssen, sind nach Art der jeweiligen Gefährdung geeignete Maßnahmen mit
der DB InfraGO AG abzustimmen und zu vereinbaren.

D.10.4. Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen:
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/Hubgeräten (z.B. (Mobil-)Kran, Bagger etc.) ist das Über-
schwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunter-
hängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Überschwenk-
begrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicherzustellen. Die Kosten sind von der Bauherrschaft zu tragen.
Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist mit der
DB InfraGO AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die mindestens 4-8 Wochen vor
Kranaufstellung bei der DB InfraGO AG zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird
hingewiesen. Der Antrag zur Kranaufstellung ist mit Beigabe der Konzernstellungnahme der DB zum
Vorhaben bei der DB InfraGO AG einzureichen. Generell ist auch ein maßstäblicher Lageplan (Maßstab
1:1000) mit dem vorgesehenen Schwenkradius vorzulegen.

D.10.5. Ausschluss einer Schadenersatzpflicht:
Bei Schäden und Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit der Photovoltaikanlagen (Schattenwurf
usw.), die auf den Bahnbetrieb zurückzuführen sind, können keine Ansprüche gegenüber der DB AG
sowie bei den auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht werden.
Bei mit 110kV-Bahnstromleitungen überspannten Anlagen ist die DB bei allen witterungsbedingten Erei-
gnissen (z.B. Eisabfall von den Seilen der Hochspannungsleitung) von allen Forderungen freizustellen.

D.10.6. Anpflanzung von Gehölzen:
Alle Neuanpflanzungen im Nahbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen den Belangen
der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Abstand und Art von Bepflanzungen müssen so
gewählt werden, dass diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände
sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. Rückschnitt) ständig zu gewährleisten. Der Pflanzabstand zum
Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe der Gehölze bzw. der durch regelmäßigen
Pflegeschnitt zu gewährleistenden Höhe zu wählen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beein-
trächtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese
entsprechend angepasst oder beseitigt werden.

D.11. Freiflächenplan
D.11.1. Es wird darauf hingewiesen, dass den Bauvorlagen ein Freiflächenplan beizufügen ist (siehe auch Bau-

vorlagenerlass), in dem die das Vorhaben betreffenden grünordnerischen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes (z.B. zeitliche Regelungen und Maßnahmen zum Ausgleich) sowie artenschutzrechtlichen
Festsetzungen übernommen und konkretisiert werden. Im Rahmen der Bauvorlagen sind die geplanten
Zeitpunkte/-räume für (Ausgleichs-)Pflanzungen etc. zu konkretisieren.
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